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sich ein Überlauf mit einer bestehenden Rohrleitung, die zum Fuschbach führt, in den 
abschließend abgeleitet wird. 

4.3.4 Immissionsschutz 

Aufgrund der bestehenden Nutzungen im Umfeld des Plangebietes ist nicht damit zu 
rechnen, dass durch die Planung Immissionskonflikte ausgelöst werden. Weitergehende 
Untersuchungen hierzu sind nicht erforderlich. 

4.4 Alternativen 

Eine grundsätzliche Alternative ist die Nullvariante, also keine Bebauung dieser Fläche. Bei 
dieser Variante wäre eine Schaffung von Bauland im Ortsteil Schwabering nicht möglich, 
da aktuell keine anderen Flächen für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung stehen. 
Insgesamt eignet sich auch nur der östliche Bereich von Schwabering für eine bauliche 
Entwicklung. Daher verfolgt die Gemeinde auch hier ein längerfristiges Ziel der 
Baulandentwicklung. 

Für die Fläche selbst wurden Varianten mit unterschiedlicher Verdichtung untersucht. Die 
ursprüngliche Idee mit größeren Einfamilienhäusern wurde dabei verworfen, da bei dieser 
Variante nur wenige Grundstücke zur Verfügung gestellt werden könnten. 

Daher hat sich die Gemeinde für die nun vorliegende Mischung unterschiedlicher 
Wohnformen und Verdichtung entschieden, um ein möglichst breites Angebot schaffen zu 
können. 

5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Eingriffen 

Bei der Realisierung des Bebauungsplanes kommen folgende Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen zum Tragen: 

Schutzgut Mensch 

Eingrünung des Planungsbereichs. 

Durchgrünung des Gebiets durch Festsetzung von Baumpflanzungen 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

- Ein- und Durchgrünung des Gebiets durch Festsetzung von Baumpflanzungen 

Festsetzung von Mindestpflanzqualitäten von Gehölzen 

Reduzierung der Barrierewirkung von Einfriedungen für Tiere durch Einhaltung eines 
Freiraumes von mind. O,lm zwischen Boden und Zaun, Ausschluss von Sockeln bei 
Einfriedungen. 

Schutzgut Boden 

Begrenzung der Versiegelung durch Festsetzung von zulässigen Grundflächen für 
Gebäude und Nebenanlagen 

- Verwendung sickerfähiger offener Beläge im Bereich der Stellplätze 

Schutzgut Wasser 

- Gestaltung von Stellplätzen mit wasserdurchlässigen Belägen. 

- Versickerung der Dachflächenwässer zur Erhöhung der Grundwasserneubildungsrate. 

Schutzgut Klima/Luft 

- Verbesserung des Kleinklimas durch Eingrünung des Planungsbereichs. 
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Schutzgut Landschaftsbild 

- Begrenzung der Höhenentwicklung 

- Ortsrandeingrünung 

- Eingrünung des Planungsgebiets durch Pflanzgebote 

- Gestaltung der Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen 

Mit der aufgezeigten Planung und den möglichen Vermeidungs-Minimierungsmaßnahmen 
erfolgt gegenüber der Bestandssituation eine Verbesserung der Schutzgüter Mensch, 
pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild. Gleichzeitig wird eine 
ortsverträgliche Nachverdichtung erzielt. 

6. Eingriffsregelung - Ausgleichserfordernis, Schutzgebiete 

Im beschleunigten Verfahren ist nach § 13b BauGB die Eingriffsregelung nach BauGB nicht 
anzuwenden. 

Ein Eingriff, der nach Naturschutzrecht zu betrachten ist, liegt nicht vor. 

7. Artenschutzrechtliche Betrachtung 

Gern. § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist für Vorhaben nach den Vorschriften des BauGB im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes während der Planaufstellung (vgl. § 18 Abs. 1 
BNatSchG, § la Abs. 3 BauGB) zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 
44 BNatSchG, insbesondere die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, 
entgegenstehen (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung - saP). 

Die naturräumliche Gliederung des Vorhabenbereichs stellt sich wie folgt dar: 

Biogeografische Region 

Großlandschaften 

Naturraum-Haupteinheiten 
(Ssymank) 
Naturraum-Einheiten 
(Meynen/Schmithüsen et .al.) 
Naturraum-Untereinheiten 
(ABSP) 

kontinental 

Alpenvorland 

D66 Voralpines Moor- und Hügelland 

038 Inn-Chiemsee-Hügelland 

038-A Jungmoränenlandschaft 
des Inn-Chiemsee-Hügellandes 

Im größeren Umfeld des Geltungsbereichs ist von hochwertigen und artenreichen 
Lebensräumen und prüfrelevanten Arten auszugehen. 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokale Population verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, wild lebende Pflanzen der besonders 
geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

Der Geltungsbereich ist landwirtschaftlich genutzt (Acker/Grünland). Es liegt kein 
Gehölzbestand mit der Funktion für Quartiere vor, so dass keine Beeinträchtigung von 
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Tieren, wie zum Beispiel Vögel oder Fledermäuse, zu erwarten sind. Ebenso fehlen weitere 
Strukturen oder Habitatrequisiten (Altgrasfluren, Kies-/Sandflächen, Hochstaudenfluren 
für Amphibien und Reptilien). Artenschutzrechtliche relevante Tiergruppen sind nach 
derzeitiger Einschätzung von der Planung nicht betroffen. 

Dem städtebaulichen Vorhaben stehen somit keine grundsätzlichen artenschutzrechtlichen 
Aspekte entgegen. Somit kann entsprechend den Hinweisen der Obersten Baubehörde 
(2008) auf einen detaillierten Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) verzichtet werden. 
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Anlagen: 

• Untersuchung der Gemeinde Söchtenau zum Wohnungsbau 
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